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zes vorgelegt. In Artikel 4 dieses Entwurfs wird eine Änderung des
Bundeswasserstraßengesetzes unter anderem auch dahin gehend vor-
geschlagen, dass vor der Durchführung von Unterhaltungs-, Ausbau-
oder Neubaumaßnahmen das Einvernehmen mit dem Bundesamt für
Naturschutz einzuholen ist. Der Entwurf befindet sich derzeit noch in
der Ressortabstimmung.

71. Abgeordneter
Klaus-Jürgen
Hedrich
(CDU/CSU)

Stimmt die Bundesregierung der Einschätzung
zu, dass nach dem erfolgten Planfeststellungs-
beschluss mit dem Bau des ersten Abschnitts
der Ortsumgehung Celle (Bundesstraße B 3)
von Ehlershausen bis zum südlichen Stadt-
gebiet Celles unverzüglich begonnen werden
kann?

72. Abgeordneter
Klaus-Jürgen
Hedrich
(CDU/CSU)

Stellt die Bundesregierung die hierfür benötig-
ten Finanzmittel unverzüglich zur Verfügung,
oder wird der Baubeginn wegen fehlender
Bundesmittel verzögert?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 25. Juni 2003

Die Maßnahme ist im Entwurf zum Bundesverkehrswegeplan 2003
(BVWP 2003) in den „Vordringlichen Bedarf“ eingestuft worden. Der
Entwurf des BVWP 2003 wird nach Abstimmung mit den Bundesres-
sorts und den Ländern sowie nach Anhörung der Verbände am 2. Juli
2003 dem Kabinett zur Beschlussfassung zugeleitet. Hieran werden
sich die Gesetzgebungsverfahren für die Novellen zum Fernstraßen-
ausbaugesetz sowie zum Bundesschienenwegeausbaugesetz mit ihren
jeweiligen Bedarfsplänen anschließen.

Für alle Vorhaben gilt allerdings grundsätzlich, dass sie nur dann reali-
siert werden können, wenn sie in den jährlich aufzustellenden Straßen-
bauplan, der Anlage des Haushaltsplanes ist, aufgenommen sind.

73. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

Hält die Bundesregierung es mit dem Ziel bar-
rierefreier Teilhabe behinderter Menschen am
Leben in der Gesellschaft, das auch Grundlage
des Behindertengleichstellungsgesetzes des
Bundes ist, vereinbar, dass es derzeit keine
bundeseinheitliche Regelung für die Gewähr
und Nutzung von Parkerleichterungen für
schwerbehinderte Menschen gibt, und wenn
nein, durch welche Maßnahmen will sie sicher-
stellen, dass bundeseinheitlich gewährte Park-
erleichterungen länderübergreifend gelten?

Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode Drucksache 15/1279– 45 –



Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 16. Juni 2003

Parkerleichterungen für schwerbehinderte Verkehrsteilnehmer (außer-
gewönlich gehbehinderte Menschen mit dem Merkmal „aG“ und blin-
de Menschen mit dem Merkmal „Bl“ in ihrem Schwerbehindertenaus-
weis) sind bereits seit Jahrzehnten bundeseinheitlich in der Straßen-
verkehrs-Ordnung (StVO) vorgesehen. Behinderte Menschen mit die-
sen Merkmalen, die sich aus ihrem Schwerbehindertenausweis erge-
ben und auf versorgungsamtlicher Feststellung beruhen, erhalten auf
Antrag und in der Regel kostenfrei einen Parkausweis für behinderte
Menschen nach in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein-
heitlichem Muster. Dieser berechtigt sie selbst oder den sie befördern-
den Kraftfahrzeugführer in Deutschland, ausgewiesene Parkplätze für
behinderte Menschen (erkennbar an dem Zusatzzeichen mit Rollstuhl-
fahrersymbol) zu benutzen, bei eingeschränktem Halteverbot bis zu
drei Stunden zu parken, bei durch Zusatzschild begrenzt zulässiger
Parkdauer diese zu überschreiten, in Fußgängerzonen während der
angeordneten Zeit für Be- und Entladen, an Parkuhren und Park-
scheinautomaten ohne Gebührenentrichtung und ohne zeitliche Be-
grenzung, auf Parkplätzen, die Bewohnern vorbehalten sind, und in
verkehrsberuhigten Bereichen außerhalb gekennzeichneter Parkflä-
chen zu parken. Voraussetzung ist jeweils, dass in zumutbarer Entfer-
nung keine reguläre Parkmöglichkeit besteht; außerdem ist die höchst
zulässige Parkzeit – soweit nicht ausdrücklich eine zeitliche Begren-
zung genannt ist – jeweils auf 24 Stunden begrenzt.

Zusätzlich können die unteren Straßenverkehrsbehörden behinderten
Menschen, deren Gehbehinderung vorübergehend ist oder deren dau-
erhafte Gehbehinderung zwar als schwer (Merkmal „G“), aber nicht
als außergewöhnlich schwer (Merkmal „aG“) eingestuft wurde, im
Wege der individuellen Ausnahmegenehmigung Parkerleichterungen
im erforderlichen Umfang (z. B. Parken im eingeschränkten Haltver-
bot etwa vor der Praxis des behandelnden Arztes) einräumen. Teilwei-
se haben die obersten Straßenverkehrsbehörden der Länder insoweit
ermessensbindende oder -einschränkende Vorgaben für die unteren
Straßenverkehrsbehörden erlassen, die aber keine bundesweite, son-
dern nur landesweite Geltung haben.

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass diese rechtlichen Mög-
lichkeiten zur Gewährung von Parkerleichterungen der durch das
Behindertengleichstellungsgesetz geforderten barrierefreien Teilhabe
behinderter Menschen am Straßenverkehr hinreichend Rechnung
tragen.

74. Abgeordneter
Dr. Michael
Meister
(CDU/CSU)

Welche Gründe haben dazu geführt, dass die
Ortsumgehung Neckarsteinach im Zuge der
Bundesstraße B 37 im Entwurf zum Bundes-
verkehrswegeplan 2003 lediglich für die Kate-
gorie „Weiterer Bedarf“ vorgesehen wurde,
und auf welche Art von Abstimmungsschwie-
rigkeiten bei der Planung zwischen Baden-
Württemberg und Hessen ist diese Einstufung
unter anderem zurückzuführen (vgl. Starken-
burger Echo vom 7. Juni 2003)?
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